
Satzung der Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg über die Erhebung von 
Beiträgen für die abgeschlossene straßenbauliche Maßnahme 

„Straßenbeleuchtung Dorfstraße im Ortsteil Freudenberg“ 
vom 31.07.2008 

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 35 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I S. 286, 329) sowie der §§ 1, 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 26.04.2005 (GVBl. I S. 170), hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg am 31.07.2008 
folgende Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1 - Beitragstatbestand 
 
Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für die Erneuerung bzw. Verbesserung der 
Straßenbeleuchtungsanlage in der Dorfstraße werden von der Gemeinde 
Beiersdorf-Freudenberg Straßenbaubeiträge von den Beitragspflichtigen nach § 8 
als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen mit der Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. 
 
 

§ 2 - Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 
 
(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für  

1. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung und die 
Verbesserung der Straßenbeleuchtung einschl. der Kabelverlegung. 

 
(2) Die tatsächlich entstandenen Kosten sind nur soweit in den durch Beiträge zu 

deckenden Aufwand einzubeziehen, wie sie zur Erfüllung des von der 
Gemeinde festgelegten Bauprogramms für die Durchführung der Maßnahme 
erforderlich waren. 

 
(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten für die laufende Unterhaltung und 

Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlage. 
 
 

§ 3 - Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. 
 
 

§ 4 - Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand 
 



(1) Die Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg trägt den Anteil des Aufwandes, der  
a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit entfällt, 
b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 5 – 7 auf ihre eigenen 

Grundstücke entfällt. 
Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.  

 
(2) Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand (§ 2) beträgt für die 

Straßenbeleuchtungsanlage im Bereich von:  
 
 1. Hauptverkehrsstraße    80 v. H.  
 2. Haupterschließungsstraße  70 v. H. 
 
(3) Im Sinne des Abs. 2 gelten als: 
 

1. Haupterschließungsstraßen: 
Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und gleichzeitig dem Verkehr 
innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach Ziffer 3 sind. 

 
2. Hauptverkehrsstraßen: 
Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen 
Durchgangsverkehr dienen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebieten und von im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen. 

 
 

§ 5 - Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand (§ 2) wird nach Abzug des Gemeindeanteils 

(§ 4) auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der ausgebauten Anlage oder eines bestimmten Abschnitts 
von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). Die Verteilung des 
Aufwands auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich 
für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben.  

 
(2) Grundstück in diesem Sinne ist regelmäßig jeder demselben Eigentümer 

gehörende Teil der Grundfläche, der selbstständig baulich oder gewerblich 
genutzt werden kann (wirtschaftlicher Grundstücksbegriff). Soweit Flächen 
berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, 
richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen 
Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits 
einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze 
einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. 

 



(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen 
Grundstücken,  
1.  die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 

und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles oder im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich 
hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 

3.  die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, 
die Fläche im Satzungsbereich; 

4.  für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
besteht, 
a)  wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles      

(§ 34 BauGB) liegen, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe 
von 40 m, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die im Innenbereich 
liegende Fläche bis zu einer Tiefe von 40 m. 

 
(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 
 
 a)  nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise 

nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles so genutzt werden, bis zu einer Tiefe von 40 m, 
 
oder 
 

 b) ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 
entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer 
Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), ist die Fläche des 
Grundstückes, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird, bis zu 
einer Tiefe von 40 m zugrunde zu legen. 
 

(5) Bei Eckgrundstücken und mehrfach erschlossenen Grundstücken wird der sich 
nach den §§ 5-7 errechnende Betrag nur zur Hälfte erhoben. Die restliche Hälfte 
geht zu Lasten der Gemeinde. 

 
(6) Bei dem Ausbau der Beleuchtungseinrichtung nur an einer Seite von Straßen, 

Wegen und Plätzen wird der dadurch bedingte Vorteil je zur Hälfte auf beiden 
Seiten aufgeteilt. 

 
(7) Soweit Grundstücke nicht an die Anlage angrenzen, aber über eine tatsächlich 

und rechtlich gesicherte Zugangsmöglichkeit zur Anlage verfügen oder lediglich 
durch eine zum Grundstück gehörende Zuwegung mit der Anlage verbunden 
sind (Hinterliegergrundstücke), ist die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, 
die der Anlage zugewandt ist und einer im Abstand von 40 m dazu verlaufenden 



Parallelen maßgeblich; bei der Bestimmung der Grundstückstiefe bleiben die 
Grundstücksteile, welche lediglich die wegemäßige Verbindung des 
Grundstücks zur Anlage herstellen, unberücksichtigt.  

 
 

§ 6 - Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, 

die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse 
bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoss alle oberirdischen Geschosse, deren 
Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche 
hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe 
von mindestens 2,30 m haben. Kirchengebäude werden stets als 
eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der 
Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss im Sinne von Satz 2, so 
werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise genutzten Grundstücken je 2,30 m Höhe des 
Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je 

weiteres Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 

bestimmten Fläche – bei Grundstücken, 
 1.  die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 

5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2), 
 
 a)  die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse, 
  b)  für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2.3 geteilte höchstzulässige 
Gebäudehöhe (Traufhöhe) auf ganze Zahlen abgerundet, 

  c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl 
festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf 
ganze Zahlen abgerundet, 

  d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl 
von  

   einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 
  e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung 

festgesetzt ist,  
   die Zahl von einem Vollgeschoss, 
  f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 

ist,  
   die Zahl von zwei Vollgeschossen, 



  g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch 
die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, 
der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder 
tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach Buchstabe 
a) bis c), 

 
 2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 a) bzw. d) – g) oder die 

Höhe der bauliche Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 b) bzw. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. 
die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden 
Berechnungswerte nach Nr. 1 b) bzw. c); 

 
 3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb 

des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 
4), wenn sie 

 
  a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

mindestens jedoch die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse. 

  b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend  
   vorhandenen Vollgeschosse. 
 
(4) Der sich aus Abs. 2 i. V .m. Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht 

mit 
 

 a) 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 
BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 
4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes (§ 
6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines 
Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in 
einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, 
Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt 
wird; 

 
b) 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 

BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 
BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 
BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 

 
 
§ 7 - Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, 

die 
  
 1. auf Grund bestimmter Festsetzungen in einem 

Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich sondern nur 
in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, 

 
 
 



Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so 
genutzt werden   

 
0,4 

 2. ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen 
oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem 
Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. 
landwirtschaftliche Nutzflächen), wenn 

 

    
a)  sie ohne Bebauung sind, bei  
 aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen, 0,0167 
 ab) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland, 0,0333 
 ac) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau), 1,0 
    
b)  sie in einer baulichen oder gewerblichen Nutzung 

vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, 
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, 
Campingplätze ohne Bebauung),  

 
 
0,4 

    
c)  auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen 

oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. 
Feldscheunen) vorhanden sind, für die bebaute und dieser 
Bebauung zuzurechnende Teilfläche, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 
für die Restfläche gilt Buchstabe a), 

 
 
 
1,0 

    
d)  sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für die bebaute und 

dieser Bebauung zuzurechnende Teilfläche, 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes 
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt Buchstabe a), 

 
1,5 
 

    
e)  sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung 

nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung 
erfassten Teilflächen  

 

 ea) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder 
Gewerbebetrieben dienen,  
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes 
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt Buchstabe a). 

 
1,5 

 eb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt Buchstabe a). 

1,0 

    
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
 
 



§ 8 - Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 

Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. 
 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des 

Eigentümers der Erbbauberechtigte. 
 
(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle 

des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes 
vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2457), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Abs. 14 des Gesetzes vom 26. November 2001 (BGBl. I S. 3138) genannten 
natürlichen und juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. 
Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt 
des Erlasses des Beitragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines 
Erbbaurechts oder den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§ 15 und 16 des 
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Nutzer 
keine nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und 
Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die 
Beitragspflicht des Grundstückeigentümers unberührt. 

 
(4) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer sind verpflichtet, alle für 

die Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und unverzüglich 
nach Aufforderung durch die Gemeinde zu machen und nachzuweisen. Sie 
haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die notwendige Unterstützung 
zu gewähren. 

 
(5) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer haften als 

Gesamtschuldner. 
 
 

§ 9 - Fälligkeit 
 
(1) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des schriftlichen 

Abgabenbescheides fällig.  
 
(2) Es kann ein Antrag auf Stundung des fälligen Beitrages gestellt werden. Dieser 

Antrag ist durch das Amt Falkenberg-Höhe, Der Amtsdirektor, zu prüfen. Das 
Verfahren richtet sich nach der Abgabenordnung.  

 
 

§ 10 - Datenerhebung, Datenverarbeitung 
 
(1) Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beiträge im 

Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender 
Daten:  

 1. aus Datenbeständen, die der Gemeinde Falkenberg aus der Prüfung des 
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) 



und § 3 des Gesetzes zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- 
und Baurecht sowie zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften - WoBauErlG - 
bekannt geworden sind; 

2. aus dem beim Katasteramt geführten Liegenschaftskataster; 
3. aus den beim Grundbuchamt geführten Grundbüchern sowie 
4. aus den bei der Bauaufsichtsbehörde geführten Bauakten zulässig: 

- Grundstückseigentümer, künftige Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten und Nutzer gemäß § 9 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz; 

- Grundbuchbezeichnung, Eigentumsverhältnisse, Anschriften von 
derzeitigen und künftigen Grundstückseigentümern, Erbbauberechtigten 
und Nutzern gemäß § 9 Sachenrechtsbereinigungsgesetz; 

- Daten zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der einzelnen 
Grundstücke. 

 
(2) Die Daten dürfen nur zum Zwecke der Beitragserhebung nach dieser Satzung 

weiterverarbeitet werden. 
 
 

§ 11 - In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.03.2004 in Kraft. 
 
 
Falkenberg, 2008-09-03 
 
 
 
Amtsdirektor 
(Alberti) 

  
  
  
  

 


